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Hinweise für Pilzsammler, Herbstsaison 2007

Nach Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung sind bestimmte Pilzarten besonders ge-
schützt. Sie dürfen daher nicht der Natur entnommen werden: Nach § 42 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten
Arten oder ihre Teile oder Entwicklungsformen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei-
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten. Nach § 42 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ist es fer-
ner verboten, Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen,
in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzverbote).

Nach § 2 Absatz 1 Bundesartenschutzverordnung gelten die Verbote nach § 42 Absatz 1 Satz 1
Nr. 2 und § 42 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht für Pilze der nachste-
hend aufgeführten Arten, soweit sie in geringen Mengen für den eigenen Bedarf der Natur ent-
nommen werden:

Botelus edulis Steinpilz
Cantharellus spp. Pfifferling – alle heimischen Arten
Gomphus clavatus Schweinsohr
Lactarius volemus Brätling
Leccinum spp. Birkenpilz und Rotkappe – alle heimischen Arten
Morchella spp. Morchel – alle heimischen Arten.

Das heißt, kommerzielle und organisierte Pilzsammlungen sind generell verboten. Ansonsten dür-
fen pro Person und Tag bis maximal 1 kg Pilze (Frischgewicht) der Natur entnommen werden.
Diese Ausnahme gilt auch nur in Gebieten außerhalb der ausgewiesenen Naturschutzgebiete.
Innerhalb der Naturschutzgebiete ist das Pilzsammeln generell verboten.

Alle anderen, in der Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung aufgeführten Pilze dürfen nicht
gesammelt werden!

Haben Sie noch Fragen?

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Baurechts- und Naturschutzamt
Sachgebiet 41.02 - Naturschutz, Jagd- und Fischereiwesen
Am Hoptbühl 5
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon 07721 913-7609
Fax 07721 913-8950
E-Mail S.Werner@lrasbk.de

Unser Internet-Angebot finden Sie unter
www.schwarzwald-baar-kreis.de


